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Betreff 

Neufassung der Benutzungsordnung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Köln 

Beschlussorgan 

Rat 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die „Benutzungsordnung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Köln“ in der 
vorliegenden Neufassung. 
 

Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales 31.08.2015 

Jugendhilfeausschuss 01.09.2015 

Rat 10.09.2015 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 Nein 

 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung 

Aufgrund aktueller Gesetzesänderungen (KiBiz-Revision) und erforderlicher Ergänzungen in der 
Benutzungsordnung (Problematik der Medikamentierung in städtischen Kindertageseinrichtun-
gen, Datenschutz, Versicherungsschutz in Familienzentren) war es notwendig diese zu überar-
beiten. Im Zuge dessen wurden einige Punkte näher erläutert (Schließungszeiten, Betreuungs-
zeiten): 

§ 1 (Begriffsbestimmung und Aufgaben) wurde dem neuen Gesetzestext angepasst. Die Auffüh-
rung der Gruppenformen wurde gestrichen, da die Praxis in den Kindergärten gezeigt hat, dass in 
den realen Gruppen die Gruppenformen gemischt auftauchen, ganz nach dem Buchungsverhal-
ten der Eltern. 

§ 2 (Aufnahme) wurde geändert aufgrund des neu bestehenden Rechtsanspruchs ab dem 1. Le-
bensjahr und der neuen „Handlungsanweisung zur Aufnahme in einen städtischen Kindergarten“, 
welche die Aufnahmeordnung aus 2004 ersetzt hat. 

In § 3 (Öffnungszeiten) wurde „Elternrat“ durch „Elternbeirat“ ersetzt um die Begrifflichkeiten aus 
dem neuen KiBiz zu übernehmen und unter § 3 Abs. 4 wurden die Betreuungszeiten näher erläu-
tert. 

§ 4 (Schließungszeiten) erläutert nun detaillierter die Schließungszeiten in den städtischen Kin-
dergärten. 

§ 5 (Betreuungszeiten) wurde um Abs. 3 und 4 ergänzt. 

§ 8 (Haftung) wurde auf Anraten des Rechts- und Versicherungsamtes verändert. 

§ 9 (Regelung in Krankheitsfällen) wurde um Abs.5 ergänzt um die Praxis in städtischen Kinder-
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gärten bezüglich der Medikamentierung besser zu erläutern. 

§ 10 (Versicherungen) musste aufgrund der aktuellen Rechtslage um Abs. 2 erweitert werden. 

§ 12 (Datenschutz) wurde in Abstimmung mit dem Rechts-und Versicherungsamtes ergänzt. 

 

 

Anlagen 
 
• aktuelle Benutzungsordnung aus dem Jahr 2012 
• Neufassung Benutzungsordnung 2015 
• Tabelle zum Vergleich der aktuellen Benutzungsordnung + Neufassung Benutzungs-

ordnung 
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